
















Änderungsantrag

der Fraktion der SPD,
der Fraktion Die Linke und
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

zur Vorlage zur Beschlussfassung

über

Gesetz zur Anpassung schulrechtlicher Regelungen im Rahmen der SARS-CoV-2-
Pandemie im Schuljahr 2020/2021

– Drucksache 18/3377 –

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Der Gesetzentwurf in der Vorlage zur Beschlussfassung auf Drucksache 18/3377
wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 1 Nummer 3 wird nach Absatz 8 der Absatz 9 neu eingefügt:

„(9) Schülerinnen und Schüler in der Primarstufe sowie der Sekundarstufe I können im
Schuljahr 2020/2021 auf Antrag der Erziehungsberechtigten nach einem verpflichtenden
Beratungsgespräch durch ihre Schule die Jahrgangsstufe freiwillig wiederholen. Der Antrag
ist schriftlich bei der Schulleiterin oder dem Schulleiter zu stellen. Die Wiederholung nach
Satz 1 wird nicht auf die Dauer der allgemeinen Schulpflicht und die nach § 59 Absatz 4 Satz
1 zulässige Anzahl an Wiederholungen oder Rücktritten angerechnet.“

2. Der Artikel 1 Nummer 4 wird wie folgt neu gefasst:

„Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 10.“

Begründung:

Zu Nummer 1:

Mit dem neuen Absatz 8 wird die Möglichkeit eines freiwilligen Wiederholens der
jeweiligen Jahrgangstufe für Schülerinnen und Schüler geschaffen. Es wird dem
Umstand Rechnung getragen, dass das Schuljahr 2020/21 aufgrund des
Pandemiegeschehens unter besonderen Bedingungen stattfindet. Diese zusätzliche
Möglichkeit soll pandemiebedingte Nachteile von Schülerinnen und Schülern
abwenden. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Regelung ist ein
verpflichtendes Beratungsgespräch, welches durch die Schule erfolgt. In dem
Beratungsgespräch sollen die Lernrückstände der Schülerin oder des Schülers
dargestellt und aufgezeigt werden. Unabhängig vom Ergebnis des
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…

Beratungsgespräches ist dem Antrag durch die Schulleiterin oder den Schulleiter
stattzugeben. Um Nachteile für die Schülerin oder den Schüler auszuschließen,
erfolgt keine Anrechnung auf die allgemeine Schulpflicht.

Zu Nummer 2:

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.


